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§ 10 NÖ MSG Leistungen zur
Deckung des Wohnbedarfes

 NÖ MSG - NÖ Mindestsicherungsgesetz (NÖ MSG)

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2019

(1) Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes umfassen den Aufwand für die regelmäßig gegebenen

Bedürfnisse zur Führung eines menschenwürdigen Lebens, insbesondere für Nahrung, Bekleidung, Körperp7ege,

Hausrat, Energie sowie andere persönliche Bedürfnisse wie die angemessene soziale und kulturelle Teilhabe.

(2) Zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes können auf Grundlage des Privatrechts auch jene Kosten

übernommen werden, die zur Begründung eines Anspruches auf eine angemessene Alterssicherung erforderlich sind.

(3) Leistungen zur Deckung des Wohnbedarfes umfassen den für die Gewährleistung einer angemessenen

Wohnsituation erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden Aufwand für Miete, allgemeine Betriebskosten und

wohnbezogene Abgaben.

(4) aufgehoben durch LGBl. Nr. 19/2018

In Kraft seit 14.03.2018 bis 31.12.2019
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